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VwGVG 2014 §17
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Rechtssatz

Soweit ein Informationssuchender - auch ungeachtet des Entfalls des Antragserfordernisses - ausdrücklich einen

bescheidmäßigen Abspruch über sein Begehren beantragt, ist dieser Antrag auch in Bescheidform zu erledigen (vgl.

VwGH 18.10.1994, 93/04/0069). Dabei ist weiterhin davon auszugehen, dass dann, wenn die begehrte Information nach

Ansicht der Behörde bereits erteilt wurde, eine Zurückweisung des Antrags zu erfolgen hat (vgl. VwGH 11.10.2000,

98/01/0473, und 25.2.2003, 2001/11/0090).
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